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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf der 

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2023  

 

 

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 (Oö. POG 1992) 

 

 

I. HAUPTSTÜCK 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 3d 

Sommerschule 

(1) Für Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Pflichtschulen kann ein 

Förderunterricht in der unterrichtsfreien Zeit gemäß § 8 lit. g sublit. dd des 

Schulorganisationsgesetzes (Sommerschule), der auch klassen-, schulstufen-, schulstandort- 

und schulartenübergreifend erfolgen kann, eingerichtet werden.  

(1) Für Schülerinnen und Schüler von allgemeinbildenden Pflichtschulen kann ein 

Förderunterricht in der unterrichtsfreien Zeit gemäß § 8 lit. g sublit. dd des 

Schulorganisationsgesetzes (Sommerschule), der auch klassen-, schulstufen- und 

schulstandortübergreifend erfolgen kann, eingerichtet werden. 

(2) Die Einrichtung des Förderunterrichts obliegt der Schulleiterin bzw. dem Schulleiter 

und bedarf der Zustimmung der Schulbehörde und des Schulerhalters. Die Schulbehörde darf 

die Zustimmung nur erteilen, wenn zumindest sechs Schülerinnen oder Schüler bis zum Ende 

des Unterrichtsjahres angemeldet sind. Die Zustimmung des Schulerhalters ist dabei 

ehestmöglich, spätestens jedoch bis zum Ende des Unterrichtsjahres einzuholen. 

(3) Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler einer Gruppe oder eines Kurses hat 

mindestens sechs und bis einschließlich der 8. Schulstufe höchstens 15 zu betragen. 

(4) Der Unterricht kann entweder von Lehrpersonen oder von Lehramtsstudierenden unter 

Betreuung durch die Schulleiterin oder den Schulleiter oder die mit der Leitung der 

Sommerschule betrauten Lehrperson erteilt werden. 

II. HAUPTSTÜCK 

Aufbau, Organisationsform und Lehrer der öffentlichen Pflichtschulen; Schulcluster 

b) Mittelschulen 

§ 15d 

Sonderformen der Mittelschule 

(1) Als Sonderformen können Mittelschulen oder einzelne ihrer Klassen unter besonderer 

Berücksichtigung der musischen, der sportlichen oder der englischsprachigen Ausbildung 

geführt werden, wobei die musische oder sportliche Ausbildung auch englischsprachig geführt 

werden kann. 

(1) Als Sonderformen können Mittelschulen oder einzelne ihrer Klassen unter besonderer 

Berücksichtigung der musischen oder der sportlichen Ausbildung geführt werden. 

(2) Über die Führung der Sonderformen gemäß Abs. 1 entscheidet die Bildungsdirektion 

nach Anhörung des Schulforums und des gesetzlichen Schulerhalters. Bei der Entscheidung 
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ist insbesondere auf die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) und auf die 

gegebenen örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten Bedacht zu nehmen. 

IV. HAUPTSTÜCK 

Schulsprengel 

§ 39 

Sprengelfestsetzung (Einschulung) 

(1) Für jede öffentliche Pflichtschule hat ein Schulsprengel zu bestehen. Der 

Schulsprengel ist anläßlich der Errichtung der Schule nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen festzusetzen (Einschulung). Der Schulsprengel ist nach Erfordernis zu ändern 

oder aufzuheben. Die für die Festsetzung des Schulsprengels geltenden Bestimmungen sind 

sinngemäß auch für die Änderung und Aufhebung anzuwenden. 

(2) Soweit erforderlich kann für Expositurklassen, einzelne Schulstufen oder für einzelne 

Unterrichtsgegenstände ein vom allgemeinen Schulsprengel der betreffenden öffentlichen 

Pflichtschule abweichender Sprengel festgesetzt werden. 

(2) Soweit erforderlich kann für Expositurklassen oder Klassen einer Mittelschule unter 

besonderer Berücksichtigung der musischen oder sportlichen Ausbildung, einzelne 

Schulstufen (z. B. Ober- und Unterstufe der öffentlichen Volksschulen) oder für einzelne 

Unterrichtsgegenstände (z. B. Hauswirtschaft) ein vom allgemeinen Schulsprengel der 

betreffenden öffentlichen Pflichtschule abweichender Sprengel festgesetzt werden. 

(3) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Schulen derselben Schulart, so kann für mehrere 

oder alle dieser Schulen ein gemeinsamer Schulsprengel festgelegt werden.  

§ 40 

Volksschulsprengel 

(1) Der Schulsprengel einer öffentlichen Volksschule umfaßt das Gebiet, in dem die für die 

Volksschule in Betracht kommenden volksschulpflichtigen Kinder, denen der Schulweg 

zumutbar ist, wohnen. Für Vorschulklassen an Volksschulen können von den anderen Stufen 

der Volksschule abweichende Schulsprengel festgelegt werden. 

(1a) Abweichend von Abs. 1 können für Volksschulen und Klassen von Volksschulen, an 

denen gemäß § 16 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes die Verwendung von Englisch als 

Unterrichtssprache angeordnet wurde, eigene Schulsprengel (Berechtigungssprengel) 

festgesetzt werden, welche nicht lückenlos aneinanderzugrenzen haben.  

(2) Die Volksschulsprengel müssen lückenlos aneinandergrenzen. Für die Festsetzung 

des Schulsprengels sind in der Regel die Gemeindegrenzen maßgebend. Zur Erleichterung 

des Schulweges können jedoch einzelne Gemeindeteile in den Schulsprengel einer in einer 

anderen Gemeinde liegenden Schule eingeschult werden. Ferner können nach Bedarf für 

größere Gemeinden mehrere Schulsprengel, für kleinere Gemeinden ein gemeinsamer 

Schulsprengel festgesetzt werden. 

(3) Die Bildungsdirektion hat den Schulsprengel unter Zugrundelegung der Grundsätze 

des § 29 durch Verordnung festzusetzen. Vor Erlassung der Verordnung sind der gesetzliche 

Schulerhalter und die beteiligten Gebietskörperschaften zu hören.  

(4) Entfallen  

(5) Soll der Schulsprengel sich über das Landesgebiet hinaus erstrecken oder soll ein 

Gebiet in einen Schulsprengel eingeschult werden, dessen Schulsitzgemeinde außerhalb des 



  Seite 3 

Landes gelegen ist, so darf die Verordnung erst erlassen werden, sobald die Bildungsdirektion 

mit den beteiligten Ländern über die zu treffenden Maßnahmen das Einvernehmen hergestellt 

hat.  

§ 42 

Sprengel für Mittelschulen 

(1) Der Schulsprengel einer öffentlichen Mittelschule kann - unbeschadet der die 

Schulpflicht regelnden Vorschriften - in einen Pflichtsprengel und einen 

Berechtigungssprengel geteilt werden. Zumindest die Berechtigungssprengel müssen 

lückenlos aneinandergrenzen; sie können sich auch überdecken.  

(1a) Für die Mittelschulen kann auch ein gemeinsamer Berechtigungssprengel festgesetzt 

werden, der sich auf das gesamte Landesgebiet erstreckt. Wird von der Bildungsdirektion ein 

solcher gemeinsamer Berechtigungssprengel festgesetzt, müssen die Pflichtsprengel der 

Mittelschulen lückenlos aneinandergrenzen.  

(1b) Für Mittelschulen oder Klassen von Mittelschulen mit besonderer Berücksichtigung 

der musischen, sportlichen oder englischsprachigen Ausbildung sowie für Mittelschulen und 

Klassen von Mittelschulen, an denen gemäß § 16 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes die 

Verwendung von Englisch als Unterrichtssprache angeordnet wurde, können eigene 

Schulsprengel (Berechtigungssprengel) festgesetzt werden, welche nicht lückenlos 

aneinanderzugrenzen haben. 

(2) Der Pflichtsprengel umfaßt das Gebiet, in dem jene nach den die Schulpflicht regelnden 

Vorschriften für den Besuch einer öffentlichen Mittelschule in Betracht kommenden Kinder 

wohnen, denen der Besuch dieser Schule hinsichtlich des Schulweges zugemutet werden 

kann.  

(3) Der Berechtigungssprengel umfasst das Gebiet, aus welchem die für den Besuch einer 

Mittelschule in Betracht kommenden Kinder auf Verlangen der Eltern oder sonstigen 

Erziehungsberechtigten in die Schule aufzunehmen sind. 

(4) § 40 Abs. 3 und 5 sind sinngemäß anzuwenden.  

VIII. HAUPTSTÜCK 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 65 

Verweisungen 

 Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, wenn 

nicht eine bestimmte Fassung angeführt ist, in folgender Fassung anzuwenden: 

 - Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2022; 

 - Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2022; 

 - Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 163/1955, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 165/2022; 

 - Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 137/2022;  

 - Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 96/2022. 



  Seite 4 

§ 65 

Verweisungen 

Soweit in diesem Landesgesetz auf Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese, wenn 

nicht eine bestimmte Fassung angeführt ist, in folgender Fassung anzuwenden: 

 - Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 96/2022; 

 - Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 96/2022; 

 - Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 163/1955, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 232/2021; 

 - Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl. Nr. 302/1984, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 137/2022; 

 - Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 96/2022. 

 


